
Gemeindevertretung Kritzmow 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kritzmow beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 27.767,10 Euro im Produktsachkonto 36502-52310002 für die Erneuerung des Bodenbelages im 
Obergeschoss des Kindergartens Kritzmow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:   
             
[  ] Einstimmig [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             

  
Beschluss 

 
 

VO/BV/60-1057/2018 

 

Status: öffentlich 

 

Überplanmäßige Ausgabe für die Erneuerung des Bodenbelages im 
Obergeschoss des Kindergartens Kritzmow 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Ralf Hoffmann Erstellungsdatum: 13.12.2018 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

06.12.2018 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Kritzmow 
18.12.2018 Gemeindevertretung Kritzmow 

 



VO/BV/60-1057/2018 

    

  Seite: 2/2 

 

 

 
Problembeschreibung/Begründung: 
Der Bodenbelag im Obergeschoss der Kindertagesstätte „Schwalbennest“ im Schulweg 1g weist 
Beulen auf und stellt somit eine Gefahr für die Kinder und das Personal dar. Als Ursache wird ein 
Lösen der Spachtelmasse vom Estrich vermutet. Dieses tritt in allen Räumen auf, die einen 
Bodenbelag aus Linoleum besitzen. In letzter Zeit hat sich das Lösen des Bodenbelages verstärkt, so 
dass ein Austausch des Belages unumgänglich ist. Dafür ist die alte Spachtelmasse komplett zu 
entfernen und der Estrich neu zu verspachteln. 
Das wirtschaftlichste Angebot für die Durchführung der notwendigen Arbeiten noch im Jahr 2018 hat 
die Firma Marco Schritt aus Jörnstorf mit 27.767,10 Euro abgegeben. 
Finanzielle Mittel stehen im Haushaltsplan 2018 nicht ausreichend zur Verfügung. 
Durch das Betreuungsgeld des Landkreises Rostock stehen der Gemeinde Kritzmow zusätzliche 
finanzielle Mittel zur Verfügung. Diese Mittel können zur Deckung der Kosten eingesetzt werden. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

 (x) Ja, abweichend vom Haushaltsplan  
(siehe Anlage „Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung/Aufwendung“) 
 

 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister 
 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin 
 
 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung 
 
 

 
 

Anlagen  
Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe 
 
 
 

 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder des Gremiums weder 
an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
................................       ..................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
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